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Die « Pontificia Commissione per la Cinematografia »

Es ist das Verdienst Papst Pius XL, die ungezählten Einzelinitiativen
auf dem Gebiet der praktischen Filmarbeif im katholischen Lager durch
seine Enzyklika «Vigilanti cura» im Jahre 1936 nicht nur gebilligt,
sondern ihnen einen klaren, gemeinsamen Weg gewiesen zu haben. In
Befolgung dieses Rundschreibens sind in sozusagen allen Kulturländern
bischöfliche Filmzentralen erstanden mit dem Zweck, die Anstrengungen

der Katholiken auf diesem so wichtigen Gebiet der kulturellen
Bildung des Volkes zu koordinieren und ihnen durch den obrigkeitlichen
Auftrag größere Stoßkraft und Autorität zu geben. Auch das «Oftice
Catholique International du Cinéma» hat als damals noch junge
Organisafion im Sinne einer systematischen Zusammenfassung der Kräfte
auf dem Gebiet internationaler katholischer Filmarbeit durch das päpstliche

Rundschreiben einen ungeahnten, höchst erfreulichen Auftrieb
bekommen. Durch ihre jährlichen Studienfagungen sowie durch die
Verleihung von sehr beachteten Auszeichnungen für die an den
verschiedenen Festivals gezeigten Filme, vor allem aber durch die
Herausgabe einer hochstehenden internationalen katholischen Filmzeitschrift,

«La Revue internationale du Cinéma», in drei verschiedenen
Ausgaben hat der O.C.I.C. mehr und mehr an Bedeutung gewonnen
und viel Entscheidendes wirken können im Sinne der christlichen Film-
kultur. In diesem Jahre nun hat der Vatikan selbst durch die Gründung
der «Pontificia Commissione per la Cinematografia» einen weiteren
Schritt getan in der Richtung einer größeren Vertiefung katholischer
Filmarbeif. Zweck der «Pontificia Commissione per la Cinematografia»
als amtliche Stelle des Heiligen Stuhles ist es nicht, das, was andere
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gemäf3 päpstlicher Weisungen bereits unter großem Aufwand an Opfern
jeglicher Art seit Jahren leisten, auch noch zu tun. So wird denn in den
Statuten, die wir hier in der amtlichen deutschen Uebersetzung
vollinhaltlich abdrucken, ausdrücklich betont, die «Pontificia Commissione
per la Cinematografia» beabsichtige keineswegs die Empfehlung guter
Filme resp. die Warnung vor schlechten, eine Arbeit also, die durch
«Vigilanti cura» ausdrücklich den einzelnen nationalen Filmstellen
anvertraut ist. Auch liegt es den Leitern der Neugründung durchtus fern,
sich in die Arbeit, welche vom O.C.I.C. zur Zufriedenheit des Heiligen
Stuhles geleistet wird, direkt einzumischen.

Die «Pontificia Commissione per la Cinematografia» ist vielmehr, ähnlich

wie die sog. Päpstlichen Kongregationen, mehr die oberste Stelle
zur Ueberwachung der religiösen und moralischen Belange auf dem
Gebiet des Films. Sie steht, wie es die Statuten betonen, dem Hl. Stuhle
selbst, aber auch den einzelnen Bischöfen in der ganzen Welt für die
Bearbeitung und Beurteilung der Fragen zur Verfügung, für die sie ge\-
gründet worden ist. Wenn z. B. in Zukunft es einmal nützlich erscheinen
sollte, eine feierliche päpstliche Verlautbarung zu wichtigen Filmfragen
zu erlassen, wird die «Pontificia Commissione per la Cinematografia»
ganz selbstverständlich bei der Vorbereitung und Ausarbeitung dieses
Dokumentes maßgebend beteiligt sein. Sie wird auch gleichsam als
permanentes Sekretariat des Päpstlichen Staatssekretariates für Filmfragen
alle nützlichen Informationen aus der gesamten Welt sammeln und zur
Verfügung halten. Besser als lange Worte möge das nachfolgende
Statut unsere Leser über die neue Institution authentisch unterrichten.

STATUT

Art. 1

Hiermit wird die Päpstliche Film-Kommission konstituiert.

Art. 2

Die Päpstliche Film-Kommission ist ein Organ des Heiligen Stuhles,
das die Aufgabe hat, jene Probleme des Films zu studieren, die im
Zusammenhang mit der Glaubens- oder Sittenlehre stehen.

Art. 3

Die Päpstliche Film-Kommission folgt den ideologischen Zielsetzungen

und praktischen Gestaltungen der Filmproduktion und fördert die
vom Heiligen Stuhl erlassenen Weisungen.

66



Art. 4

Die Päpstliche Film-Kommission steht dem Heiligen Stuhl und dem
Episkopat zur Verfügung zu Information und Studium der von ihnen
vorgebrachten Fragen.

Art. 5

Die Päpstliche Film-Kommission unterhält Verbindungen mit den
katholischen Filmzenfren in den einzelnen Ländern wie auch mit dem
«Internationalen Katholischen Filmamt» durch Austausch von Informationen,

durch Zusammenarbeit und Auswerfung deren Tätigkeit.

Art. 6

Die Päpstliche Film-Kommission enthält sich im allgemeinen positiver
oder negativer Urteile über Manuskripte oder Filmstreifen. Sie verläfjt
sich hierin, gemäf) den Absichten des Apostolischen Schreibens «Vigi-
lanti cura» auf die zuständigen National-Zentren, die durch den
Episkopat in den einzelnen Ländern eingerichtet worden sind.

Art. 7

Die Päpstliche Film-Kommission wird vom Heiligen Stuhl ernannt und
setzt sich wie folgt zusammen:

1. Der Präsident, mit einer Amtsdauer von sechs Jahren.
2. Der Rat, der dem Präsidenten zur Seife steht; er setzt sich

zusammen wie folgt:
a) Mitglieder ipso iure:

der Assessor des Hl. Offiziums,
der Assessor der Consistorial-Kongregation,
der Sekretär der Konzils-Kongregafion,
der Sekretär der Studienkongregation,
der Substitut des Staafssekretariates;

b) vier Mitglieder, die vom Heiligen Stuhl auf drei Jahre ernannt
werden, von denen zwei Laien sein können.

3. Das Exekutivkomitee, das vom Präsidenten geleitet wird, setzt sich

zusammen wie folgt:
a) ein Exekutiv-Sekretär der Kommission,
b) drei oder mehr Konsulenten,
c) ein Kollegium von Fachleuten.
Die Mitglieder des Exekutivkomitees bleiben drei Jahre im Amt.

Art. 8

Die Päpstliche Film-Kommission hat ihren Sitz in der Vatikansfadt.
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